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 Veröffentlicht am 05.08.2003

Rechtssatz

Wird ? wie konkret der Fall ? im Zuge eines Rechtshilfeersuchens ein Zeuge zu einem bestimmten Tatvorwurf gegen

eine bestimmte Person einvernommen, so ist dies eine taugliche Verfolgungshandlung um den Eintritt der

Verfolgungsverjährung zu unterbrechen.

Schlagworte

Verjährung, Verfolgungsverjährung, Unterbrechung der Verfolgungsverjährung, Verfolgungshandlung,

Rechtshilfeersuchen, Zeugeneinvernahme

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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